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HAUPTTHEMA

Und so funktioniert's

Wegleitung und Vertrag

Ziele des Berufspraktikums

Junge arbeitslose
Kindergärtnerinnen, Handarbeits- und
Hauswirtschafts- sowie
Primarlehrkräfte, die trotz intensiver
Stellensuche keine Arbeitsstelle
gefunden haben, sollen in einem
zeitlich befristeten Assistenz-
Praktikum ihre Berufsqualifikation

erhalten und vertiefen sowie
Berufserfahrung sammeln können.

Die Chance auf dem Arbeitsmarkt

werden durch die Teilnahme

am Praktikum verbessert.

Voraussetzungen

Folgende Grundvoraussetzungen

müssen erfüllt sein,
damit ein Assistenz-Praktikum
bewilligt werden kann:

- der Praktikant muss jünger als

30 Jahre sein und über einen
Abschluss als Kindergärtner,
Handarbeits- und
Hauswirtschaftslehrer oder Primarlehrer
verfügen

- er muss beim Arbeitsamt der
Wohngemeinde als arbeitslos
gemeldet sein und sich
angemessen um Arbeitsstellen
bemüht haben;
oder

- er muss sich mindestens 1 1/2

Monate vor Seminarabschluss
beim kantonalen Arbeitsamt
als stellensuchend gemeldet
haben und den Nachweis
erbringen, dass er sich angemessen

um eine Arbeitsstelle
bemüht hat;

- der Praktikant, der vom kantonalen

Arbeitsamt die Bewilligung

zur Teilnahme an einem
Praktikum erhalten hat,
bemüht sich selbst um eine
Praktikumsstelle. Das Amt für
Volksschule und Kindergarten

SCHUL-

führt eine «Stellenbörse» und
steht im Bedarfsfall dem
Praktikanten zur Verfügung.

Praktikumsbetrieb
(Gemeinde)

- im Kanton Graubünden domiziliert

sein;

- über geeignete Praktikumsplätze

verfügen;
- personell in der Lage sein,

Praktikanten zu betreuen.

Pflichten des
Praktikumsleiters

Der Praktikumsleiter
verpflichtet sich:

- den Praktikanten in die Arbeiten

des Berufes nach dem
vereinbarten Ausbildungsplan
einzuführen und ihm die
entsprechenden Branchenkenntnisse
zu vermitteln;

- den Praktikanten bei anderen
als beruflichen Arbeiten nur
einzusetzen, soweit dies mit
der Ausübung des Berufes in

Zusammenhang steht;

- dem Praktikanten nach
Beendigung des Praktikums oder

bei anfälliger vorzeitiger
Auflösung des Praktikumsverhältnisses

ein Zeugnis auszustellen.

Hinweise zum
Praktikumsvertrag

Es ist ein Vertrag unter
Verwendung des offiziellen Ver-
tragsformulares abzuschliessen.
Das Formular kann beim Amt für
Wirtschaft und Tourismus, Abteilung

Industrie, Gewerbe und
Arbeit, 081/257 23 73 angefordert
werden. Im Praktikumsvertrag
sind folgende Punkte zu regeln:
1. Praktikumsdauer

Die Praktikumsdauer beträgt
12 Arbeitswochen (inkl. 1

Ferienwoche)

2. Probezeit
Die Probezeit beträgt 1 Monat

3. Vertragsauflösung
Der Praktikumsvertrag wird
aufgelöst
- durch Ablauf der Vertragsdauer

- während der Probezeit mit
einer Kündigungsfrist von
7 Tagen,

Fortsetzung auf Seite 15

Auswertung Assistenz-Praktikum 1994/95
(Insgesamt 16 Praktikantinnen (8 Kiga/8 Primi)

Legende: F Festanstellung gefunden ZV
P ein zweites Praktikum and.

begonnen (2 davon F) kA
AL arbeitslos

Zwischenverdienst
andere Beschäftigung (Mutter)
keine Antwort, jedoch nicht mehr
AL gemeldet
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UnterschriftenOrt

und

Datum

Schulrat/Kindergartenkommission

Ort

und

Datum

Der/die

Parktikumsleiterln

Ort

und

Datum

Der/

die

Praktikantin

Ort

und

Datum

Genehmigt

durch

die

kantonale

Behörde

Kantonales

Arbeitsamt

Assistenz-Praktikumsvertrag

Vorliegendes

Vertragsformular

istfürdenAbschlussvonPraktikumsverträgen

im

Rahmen

des

bündnerischen

ProgrammsfürarbeitsloseKindergärtnerinnen,

Handarbeits-

und

Hauswirtschafts-

sowiePrimarlehrkräftezu

verwenden.

Gültigkeitsvoraussetzung

istdieGenehmigungdurchdaskantonale

Arbeitsamt.Bitte

in
Blockschrift

oder

mit

Schreibmaschine

ausfüllen:

Praktikumsbetrieb

Gemeinde/Kindergartenträgerschaft

Name:Strasse:PLZ/Ort:

:

Verantwortliche(r)

Praktikumsleiterln

Kindergärtnerin/Lehrkraft)

Name/Vorname

s

PraktikantinName/Vorname

Geb-Dat:.

StrassePLZ/Ort

©

Dauer

des

Praktikums

(Das

Praktikum

wird

von

BIGA

fürmaximal12Arbeitswochenfinanziell

unterstützt,

inkl.

1

Ferienwoche)

von:

bis:

(genauesDatumangeben)

Der/die

Praktikantin

hat

eine

Ausbildung
als

absolviert

und

wird

während

des
PraktikumsindererlerntenTätigkeit

beschäftigt

und

weitergebildet.
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Etwas Schlaues
braucht der Mensch!

Bücher aus der Buchhandlung
F. Schuler
7002 Chur 2, Postplatz

Buch- und
Kunsthandlung

Gäuggelistrasse 11, vis-à-vis Parkhaus Stadtbaumgarten

Telefon 081 252 11 60 Fax 081 252 84 73

—
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LO
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MONTESSORI
Material-Vertrieb

Sie erhalten einen Montessori-Katalog
(Unkostenbeitrag: Fr. 10.-. Rückvergütung bei Bestellung)

ä Informationen über Einführungskurse* in die MONTESSORI-Pädagogik

Zögern Sie nicht, rufen Sie jetzt an:
Tel. 041/375 60 66, Fax 041/375 60 67

Quidam AG, Abteilung Montessori,
Winkelbüel 4, 6043 Adligenswil

SCHUL-
TM BLATT
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Das Assistenz-Praktikum
in Zahlen

Fortsetzung von Seite 12

- nach Ablauf der Probezeit
mit einer Kündigungsfrist
von 1 Monat auf das Ende

jeden Monats;

- im gegenseitigen Einvernehmen

der Vertragsparteien.

4. Arbeitszeit
Die Arbeitszeit entspricht der
berufsüblichen Regelung.

5. Entschädigung
Der Lohn des Praktikanten
entspricht der Versicherungsleistung,

welche der Praktikant
im Falle von Arbeitslosigkeit
von der Arbeitslosenversicherung

erhalten würde. Die

Lohnzahlung erfolgt durch das

Kantonale Lohnbüro an den
Praktikanten. Die Kosten werden

zu ca. 30 % vom Kanton
Graubünden und zu ca. 70 %

vom BIGA getragen. Den
Gemeinden entstehen keine
Kosten.

6. Versicherungen
Während des befristeten
dreimonatigen Arbeitsverhältnisses

ist der Praktikant obligatorisch

gegen Berufs- und Nicht-
berufsunfall versichert.

7. Abschlusszeugnis
Am Ende des Praktikums ist
dem Praktikanten eine
Bescheinigung über die
Praktikumstätigkeit mit einer
Qualifizierung seiner Leistung
auszuhändigen.

8. Unterschrift
Der Vertrag ist rechtsgültig,
wenn er vom Schulrat
{Kindergartenkommission), dem
Praktikumsleiter, dem Praktikanten
und vom Amt für Wirtschaft
und Tourismus, Abteilung,
Industrie, Gewerbe und Arbeit
unterzeichnet ist.

Schreibweise
Dieser Text ist in männlicher Form gehalten,

um die Lesbarkeit nicht zu erschweren.

Es versteht sich von selbst, dass die
Information sowohl Männer als auch
Frauen betrifft.

Die zunehmende Arbeitslosigkeit

bei Lehrkräften, insbesondere

bei frisch von der Ausbildung

kommenden Junglehrerinnen

und Kindergärtnerinnen
veranlasste die kantonalen
Behörden tätig zu werden. Auf
das Schuljahr 1994/95 hin schuf
das kantonale Arbeitsamt in
Zusammenarbeit mit dem
Erziehungsdepartement das Angebot,
ein zwölfwöchiges sogenanntes
Assistenz-Praktikum bei einer
erfahrenen Lehrkraft zu absolvieren.

Von dieser Möglichkeit wird
rege Gebrauch gemacht. Das

Arbeitsamt nennt dazu folgende
Zahlen:

Im Assistenz-Praktikum für
das Schuljahr 1994/95 haben wir
8 Kindergärtnerinnen und 8

Lehrerinnen einen Vertrag genehmigt.

Im Assistenz-Praktikum
1995/96 waren es bereits insgesamt

21 Praktikantinnen und

zwar 17 Kindergärtnerinnen und
4 Lehrerinnen. Beim Assistenz-
Praktikum für das Schuljahr
1996/97 (nur bis Ende Dezember
1996 gerechnet) haben wir
bereits 15 Kindergärtnerinnen und
7 Lehrerinnen einen Vertrag
genehmigt. Für das nächste halbe
Jahr, d.h. bis Ende Schuljahr 1997

haben bereits wieder 3

Kindergärtnerinnen einen Vertrag.

Noch darf ich Esel sein.

SCHUL-
I BLATT
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